
 
 
 
 Kinderchor     Aufbauchor 
 
 Junges Vokalensemble *1   Knabenchor *2  
 
 
*1 Weiterführendes Ensemble für Kinder- und Aufbauchor    
     Quereinsteiger nur nach Vorsingen 
*2 Aufnahme nur nach Vorsingen 

 
 
  
Die Leitung der Chöre haben:  
 

Nadja Ammari (Dipl. Musikpädagogin, Stimmbildung) 
 Klaus Paulsen (Fachleiter Gesang, Münsterkantor) 
 Udo Witt (Kantor der Ev. Hauptpfarrkirche) 
 
Die Teilnahme an den Chören ist kostenfrei, soweit ein Hauptfach bei der 
Musikschule belegt wird. Wenn kein Hauptfach belegt wird, kostet die Teil-
nahme 132 € jährlich = 11 € monatlich.  

 
 

Erläuterungen 
 

(1) Wir bieten Kindern ab dem 5. Lebensjahr eine individuelle Ausbildung 
der Stimme und die Erfahrung, mit Anderen an das mehrstimmige Chor-
singen herangeführt zu werden. Die Einteilung der Kinder und Jugendli-
chen in mehrere Gruppen ermöglicht uns eine den einzelnen Altersstufen 
entsprechende Chorstruktur zu schaffen, die sich gut bewährt hat. Neben 
der wöchentlichen Chorprobe haben die Kinder ab dem Aufbauchor bzw. 
Hauptchor/Knaben die Möglichkeit eine Stimmbildungsgruppe zu besu-
chen, in der jedes Kind eine individuelle Förderung erfährt. Jungen, die in 
den Stimmbruch kommen, werden in einer gesonderten Gruppe stimm-
bildnerisch betreut. Viele Mitglieder des Jungen Vokalensembles (Mäd-
chenchor) haben Gesangsunterricht durch Lehrkräfte der Musikschule. 

 

(2) Im Jungen Vokalensemble und im Hauptchor der Knaben soll den Kin-
dern und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet werden, ergänzend zu 
den anderen Angeboten, auf hohem Niveau sowohl „moderne“ (Jazz, 
Gospel), als auch „klassische“ Literatur aller Jahrhunderte zu verwirkli-
chen.  

 
(3) Durch die Kooperation mit der evangelischen Hauptkirche Rheydt und 

der katholischen Hauptpfarre Mönchengladbach besteht für die Mitglie-
der der Singschule die Möglichkeit an oratorischen Projekten des Müns-
terchores oder auch der Kantorei der evangelischen Hauptkirche Rheydt 
mitzuwirken, um auch in diesem Bereich Erfahrungen zu verwirklichen.  

 
(4) Durch die Kooperation mit der evangelischen Hauptkirche Rheydt und 

der katholischen Hauptpfarre Mönchengladbach besteht für die Mitglie-
der der Singschule die Möglichkeit an oratorischen Projekten des Müns-
terchores oder auch der Kantorei der evangelischen Hauptkirche Rheydt 
mitzuwirken, um auch in diesem Bereich Erfahrungen zu sammeln.  

 
 
 
 

Altersstufen und Probenzeiten 
 

Kinderchor (Mädchen und Jungen) 
5 – 8 Jahre 
Musikschule MG, Raum Carl-Orff-Saal 
Dienstag, 15.00 – 15.45 Uhr 

 
Aufbauchor (Mädchen)   Vorchor (Knaben) 
8 – 11 Jahre     6 – 8 Jahre 
Musikschule MG, Carl-Orff-Saal  Musikschule RY, Raum 109 
Dienstag, 16.00 - 17.00 Uhr   Donnerstag, 14.45 - 15.30 Uhr 
 
Junges Vokalensemble (Mädchen) Hauptchor (Knaben)  
ab 12 Jahre     8 Jahre bis zum Stimmbruch 
Musikschule MG, Raum 8   Musikschule RY, Raum 109 
Freitag, 16.15 - 17.45 Uhr   Donnerstag, 15.30 - 17.00 Uhr  
 
Stimmbildung nach Vereinbarung. 
 



Die wichtigsten Bestimmungen der Schulordnung: 

1. Die Anmeldung muss schriftlich mit dem beigegebenen Vordruck erfolgen. Die 
Musikschule informiert rechtzeitig vor Aufnahme des Unterrichts über Ort und 
Zeitpunkt. Aufnahme des Unterrichts ist entweder der 01.05. oder der 01.11. ei-
nes Jahres. Nach der Aufnahme wird Ihnen eine Rechnung über das Musik-
schulgeld zugesandt, aus der Sie alles Nähere bezüglich der Überweisung des 
Schulgeldes ersehen können. 

2. Die Ferien- und Feiertagsordnung für die öffentlichen Schulen der Stadt Mön-
chengladbach gilt auch für die Musikschule. 

3. Die Schüler sind zum regelmäßigen und pünktlichen Besuch des Unterrichts 
verpflichtet. Eine Verhinderung ist der zuständigen Lehrkraft oder dem Sekreta-
riat der Musikschule rechtzeitig mitzuteilen. 

4. Wenn zwei oder mehr Kinder einer Familie die Musikschule besuchen, ermäßigt 
sich das Schulgeld 

bei 2 Kindern um 15 % je Kind, 
bei 3 Kindern um 25 % je Kind, 
bei 4 Kindern um 30 % je Kind, 
bei 5 und mehr Kindern um 35 % je Kind.  

5. Für Schüler aus förderungsfähigen Familien wird das Schulgeld um 50 % ermä-
ßigt (Ausweis des Jugendamtes erforderlich).  
Für Schüler aus Familien, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII 
beziehen, wird das Schulgeld für den Instrumental- und Ballettunterricht um 70 
% ermäßigt.  

6. Eine Abmeldung ist nur möglich  
bis zum 15.03. für den 30.04., 
bis zum 15.09. für den 31.10., 

und zwar in schriftlicher Form an die Schulleitung. 
 
Die Schulordnung in ihrem vollen Wortlaut kann bei der Musikschule angefordert 
werden. 
 
Musikschule der Stadt Mönchengladbach 
Lüpertzender Straße 83  
41050 Mönchengladbach 
Tel.: 0 21 61/25 64 33 
Fax: 0 21 61/25 64 49 
Email: Musikschule@moenchengladbach.de 
www.musikschule-moenchengladbach.de 
 
Schulabteilung Rheydt, City-Haus 
Mühlenstraße 2 - 4, Tel.: 0 21 61/25 83 11 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gladbacher Singschule 


